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Betrug, § 263 StGB – Grundstruktur 
 

 
I.  Rechtsgut: Vermögen. 
 
II.  Struktur: § 263 StGB ist ein Vermögensverschiebungsdelikt; die Bereicherung muss jedoch nicht eingetreten, sondern ledig-

lich beabsichtigt sein (= „kupiertes Erfolgsdelikt“). § 263 StGB ist Grundtatbestand (Vergehen). Regelbeispiele hinsichtlich be-
sonders schwerer Fälle finden sich in Abs. 3 (Strafzumessungsregeln!). Eine echte Qualifikation stellt der Bandenbetrug in Abs. 
5 dar (Verbrechen). 

 
III.  Der objektive Tatbestand (zwischen allen 4 Merkmalen muss jeweils ein ursächlicher Zusammenhang bestehen!). 
 1.  Täuschung: 
  –  Getäuscht werden kann nur über Tatsachen (= ein dem Beweis zugängliches Ereignis oder ein Zustand der Gegen-

wart oder der Vergangenheit), nicht über Werturteile und Prognosen.  
  –  Dabei kann es sich sowohl um eine äußere als auch um eine innere Tatsache (= Absicht) handeln. 
  –  Möglich ist eine ausdrückliche Täuschung, eine konkludente Täuschung sowie eine Täuschung durch Unterlassen 

(strafbar nur bei vorhandener Garantenstellung). 
 2.  Irrtum:  
  –  Eine positive Fehlvorstellung eines Menschen, d.h. ein Widerspruch zwischen der Vorstellung des Getäuschten und 

der Wirklichkeit. 
  –  Dies setzt einerseits voraus, dass überhaupt ein Mensch existiert, der getäuscht werden kann. 
  –  Andererseits ist es notwendig, dass sich dieser Mensch auch tatsächlich falsche Vorstellungen macht. Denkt er sich 

gar nichts, unterliegt er keinem Irrtum. Zu beachten sind allerdings die Fälle des „sachgedanklichen Mitbewusstseins“, 
wenn der Getäuschte bestimmte Umstände als selbstverständlich voraussetzt (Bsp.: der Wirt, der von der Zahlungs-
bereitschaft seiner Gäste ausgeht). 

 3.  Vermögensverfügung: vgl. Arbeitsblatt BT Nr. 28: Betrug, § 263 – Vermögensverfügung und Schaden. 
 4.  Vermögensschaden: vgl. Arbeitsblatt BT Nr. 28: Betrug, § 263 – Vermögensverfügung und Schaden. 
 
IV.  Der subjektive Tatbestand 
 1.  Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale 
 2.  Bereicherungsabsicht 
  a)  Absicht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen: Es muss dem Täter gerade darauf ankommen, sich oder 

einem konkreten Dritten einen materiellen Vorteil zu verschaffen (Absicht = zielgerichtetes Wollen). 
  b)  Rechtswidrigkeit dieses Vorteils: Der Täter darf keinen zivilrechtlichen Anspruch auf den erlangten Vermögenswert 

besitzen. Geht er irrtümlich davon aus, dass ein solcher Anspruch besteht, liegt ein Tatbestandsirrtum nach § 16 StGB 
vor. 

  c)  Stoffgleichheit: Der erstrebte Vermögensvorteil muss das genaue Spiegelbild des eingetretenen Vermögensschadens 
sein – Vermögens„verschiebungs“delikt (problematisch insbesondere in den „Provisionsvertreterfällen“). 

  d)  Unmittelbarkeit: Die irrtumsbedingte Vermögensverfügung soll den Vermögensvorteil unmittelbar herbeiführen. 
Dies scheidet insbesondere dann aus, wenn der Täter noch weitere deliktische Akte benötigt, um sich den Vorteil zu 
verschaffen (insbesondere, wenn er die Sache noch wegnehmen muss). 
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